
 risiko
manager _ erm

14

Die Stoßrichtung der Eigenkapitalver-
schärfung und Umstrukturierung 

ist insgesamt klar: Mehr Quantität und 
Qualität des Eigenkapitals sollen die sta-
bile Kapitalversorgung von Unternehmen 
und Verbrauchern sicherstellen, der Ein-
satz von Fremdkapital als Rendite-Hebel 
soll eingeschränkt werden und risikosen-
sitivere Modelle zur Ermittlung der risi-
kogewichteten Aktiva sollen Risikounter-
bewertungen vermeiden. In der Kombi-
nation mit dem Aufbau von antizyklischen 
Kapital-Zusatzpuffern sollen intensiver 
vorbeugende und im Ergebnis stabilere 
Geschäftsmodelle der Institute sowie eine 
Verringerung des systemischen Risikos 
insgesamt erreicht werden. 

Auswirkungen auf den 
Eigenkapitalbedarf

Generell ist festzustellen, daß die Rege-
lungsverschärfungen hinsichtlich der risi-
kogewichteten Eigenkapitalquote vor allem 
Institute betreffen, die interne Modelle 
und damit fortgeschrittene Meßmethoden 
anwenden. Insofern stellt sich die Frage, 
ob dadurch nicht ein die ursprünglichen 
Basel-II-Mechanismen konterkarierender 
Anreiz gesetzt wird, da bislang fortge-
schrittene Institute für den Aufwand risi-
kosensitiverer Methoden tendenziell mit 
der Aussicht auf etwas geringere Eigenka-
pitalanforderungen belohnt wurden. Im 
Ergebnis besteht daher die Gefahr, dass die 
Attraktivität der Nutzung dieser Methoden 
in der Kreditwirtschaft gemindert wird und 

die Institute auf andere weniger risikosen-
sitive Methoden ausweichen.

In erster Linie stellt sich jedoch die 
Frage, wie stark die höheren Kapital-Bela-
stungen für die Institute insgesamt und im 
Einzelnen ausfallen. Die von CEBS/EBA 
[CEBS/EBA, 2010] durchgeführte und am 
16.12.2010 veröffentlichte Auswirkungs-
studie von Basel III auf die europäische 
Bankenindustrie (EU-QIS) macht deutlich, 
dass die Neuregelungen die Institute vor 
schwierige Aufgaben stellen: 

Insgesamt wird ein zusätzliches Eigen-
kapitalerfordernis von rund 60 Mrd. Euro 
zur Erreichung der Zielquote für das „har-
te Kernkapital“ und von etwa 290 Mrd. 
Euro zur Erreichung der Gesamtzielquote 
(inkl. der Zusatzpuffer) erwartet ‑ andere 
Studien schätzen den Mehrbedarf sogar 
noch höher ein. Laut der Studie tenden-
ziell stärker betroffen (da prozentual zum 
Aufbau von mehr Eigenkapital verpflichtet) 
sind Institute, die über ein Kernkapital von 
mehr als drei Milliarden Euro verfügen, 
international tätig sind und über ein diver-
sifiziertes Geschäftsmodell verfügen (Ver-
gleichsgruppe 1 der Auswirkungsstudie). 
Das Gleiche gilt für die Leverage Ratio, 
bei der die neue Quote für die „Gruppe 
1“-Institute im Durchschnitt um einen 
halben Prozentpunkt unter- und von den 
übrigen Instituten (Gruppe 2) um eine 
halben Prozentpunkt überschritten wurde. 
Deutlich unterschritten wird laut EU-QIS 
zurzeit auch die 100-Prozent-Anforderung 
der neuen Liquiditäts-Kennzahl „Liquidity 
Coverage Ratio“ (LCR) mit nur 67 Prozent 

für die Gruppe 1 und lediglich 87 Prozent 
für die Gruppe 2. Etwas besser sieht es bei 
der „Net Stable Funding Ratio“ (NSFR) 
aus: Hier lagen die ermittelten Quoten 
immerhin bei 91 Prozent (Gruppe 1) und 
94 Prozent (Gruppe 2).

Ob jedoch die tatsächliche Belastung 
(beispielsweise bei Sparkassen und ande-
ren Instituten mit Geschäftsschwerpunkt 
auf der Kreditversorgung des Mittelstandes 
und der privaten Haushalte) im Ergebnis 
einfacher zu bewältigen ist, als von den 
großen, international agierenden Banken 
mit ausgeprägten Kapitalmarktaktivitäten, 
ist fraglich. Hinsichtlich der erwarteten 
Belastungen muss zukünftig zunächst 
nach der Rechtsform der betroffenen In-
stitute differenziert werden. Das stark von 
Sparkassen-, Volks- und Raiffeisenbanken 
geprägte deutsche Bankensystem ist von 
der schon dargelegten Unterscheidung 
zwischen börsennotierten und nicht-bör-
sennotierten sowie der jeweils unterschied-
lichen als Kernkapital heranziehungsfä-
higen Bestandteile (insbesondere der stil-
len Einlagen und des Hybridkapitals) in 
einem besonderen Maße betroffen. 

Vor allem für Landesbanken stellt der 
neue Ansatz ein erhebliches Problem 
dar, denn aktuell betragen Einlagen aus 
stillen Einlagen und Hybridkapital bei 
den deutschen Landesbanken insgesamt 
deutlich mehr als 17 Mrd. Euro. Am här-
testen träfe die vollständige Umsetzung 
von Basel III in diesem Punkt aufgrund 
der Bestimmung zum harten Kernkapital 
die Landesbanken, die in Form einer Ak-

Der finale Basel-III-Regulierungsvorschlag (Teil II)

Auswirkungen von Basel III auf 
Finanzmärkte, Finanzinstitute und 
Realwirtschaft 
Im Gegensatz zu vorangehenden Regulierungsschritten stehen bei den Basel-III-Regelungsvorschlägen nicht 
vornehmlich die Verbesserung der Risikomanagement-Prozesse und Systeme sowie die Anpassung an die 
individuellen betriebswirtschaftlich unterschiedlich ausgestalteten Geschäftsmodelle der Institute im Fokus. 
Primäres Ziel der neuen Bestimmungen ist es vielmehr, die zur Risikodeckung maßgebliche Eigenkapital- und 
Liquiditätsbasis quantitativ und qualitativ zu stärken. Nach der im ersten Teil des Beitrags (erschienen in Aus-
gabe  11/2011 des RISIKO MANAGER) erfolgten Darstellung der wesentlichen Veränderungen infolge des Basel-
II-Regelwerks widmet sich der vorliegende zweite Teil den Auswirkungen der neuen regulatorischen Rahmenbe-
dingungen auf die Geschäftsmodelle der Banken und sowie die Realwirtschaft.
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tiengesellschaft geführt werden. Einzelne 
Landesbanken müßten in der Folge bis zu 
25 Prozent ihres Kernkapitals auf anderem 
Wege bereitstellen. 

Wie stark sich die Unterscheidung 
nach AG und Nicht-AG in Deutschland 
tatsächlich auswirken wird, ist allerdings 
zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar: Zwar 
scheiterte die Bundesregierung vor dem 
Baseler Ausschuss mit Ihrer Forderung, 
stille Einlagen weiterhin zum harten Kern-
kapital der Banken hinzu zählen zu kön-
nen. Allerdings wird weiter versucht, ei-
nen so genannten „prinzipienorientierten 
Ansatz“ über die deutschen Mandate im 
EU-Parlament in die Eigenkapitalrege-
lungen zu implementieren. Beweggrund 
dieser Offensive ist, dass die Eigenkapi-
talinstrumente (beispielsweise auch nach 
Auffassung der Bundesbank-Vertreter) 
dem Gleichbehandlungsgrundsatz folgend 
allein nach ihrer Qualität und Fähigkeit zur 
Verlustabsorption bewertet werden sollten. 

Dabei handelt es sich zweifelsohne um 
einen stimmigen Ansatz, jedoch besteht 
bei einer zu vehementen Forderung ei-
ner vor allem auch im bundesdeutschen 
Interesse liegenden Anpassung auch die 
Gefahr, dass auch andere Länder Ände-
rungen des aktuellen Basel-III-Entwurfes 
einfordern, die ihren landesspezifischen 
Besonderheiten verstärkt Rechnung tragen 
und damit das Ziel von Basel III, nämlich 
eine langfristige Stabilisierung der Finanz-
märkte, weiter ausgehöhlt wird. Nicht zu-
letzt bleibt abzuwarten, wie die Bundes-
regierung (auch bei nicht ausdrücklicher 
Einbeziehung von stillen Einlagen zum 
Kernkapital im Rahmen der EU Richtli-
nien zu Basel III) von einem etwaigen 
Ermessensrahmen bei der Auslegung 
und bundesgesetzlichen Normierung von 
Basel III Gebrauch machen wird. Bleibt 
es bei der Nichtberücksichtigung von stil-
len Einlagen, entsteht dadurch ein nicht 
unerheblicher Wettbewerbsnachteil für 
Aktiengesellschaften.

Auswirkungen auf 
unterschiedliche 
Geschäftsbereiche der Banken

Auch unabhängig von der Differenzierung 
nach AG und Nicht-AG wird die neue 
Eigenkapitelquote mit generell mehr Ei-
genkapital auf der Zähler-Seite und bei 
qualitativen Verschärfungen der heran-
zuziehenden Kapitalinstrumente deutlich 
spürbare Auswirkungen auf die Geschäfts-

modelle der Institute und dadurch auch 
auf die Realwirtschaft haben. 

Viele Banken werden das aufgrund der 
erhöhten Quote erforderliche zusätzliche 
Eigenkapital nicht allein durch die Bildung 
von Rücklagen, Gewinnthesaurierung und 
Umwandlung stiller Einlagen in Aktien-
kapital aufbringen können. Da Gewinne 
zukünftig zur Auffüllung des Kapitalpuf-
fers genutzt werden müssen und dadurch 
die Renditen im Schnitt sinken werden, 
wird sich die Finanzierung der Institute 
über die Kapitalmärkte zudem zusätzlich 
erschweren. Fallen bestimmte bisher zum 
Eigenkapital zählende Bestandteile auf-
grund der gestiegenen Anforderungen re-
gulatorisch aus der Eigenkapital-Definition 
heraus und kann das im Zähler stehende 
Eigenkapital nicht gemäß der zusätzlich 
gestiegenen Unterlegungsanforderungen 
erhöht werden, so könnte dies zum Abbau 
der risikogewichteten Aktiva führen. In der 
Folge würde sich der Kreditvergabespiel-
raum deutlich verringern. 

Kreditvergabe an Unternehmen

Vor allem die in Deutschland weit ver-
breiteten Sparkassen und Volksbanken 
scheinen jedoch gut dafür gewappnet zu 
sein, die erhöhten Kapitalanforderungen 
zu erfüllen, so dass nicht zwangsläufig von 
einer deutlich eingeschränkten Kreditver-
gabepraxis auszugehen ist: Bereits in den 
letzten beiden Jahren konnten die Eigen-
kapitalquote von 13,1 auf 14,8 Prozent ge-
steigert werden, die Kernkapitalquote aller 
deutschen Sparkassen liegt schon heute 
bei 9,7 Prozent [Vgl. Finanzgruppe Deut-
scher Sparkassen- und Giroverband, 2010]. 

Allgemein kann festgestellt werden, 
dass die erhöhten Anforderungen die 
verschiedenen Forderungsklassen gemäß 
der Solvabilitätsverordnung in unter-
schiedlicher Weise treffen, bzw. dass die 
Risikogewichtung entsprechend der zu-
geteilten Forderungsklasse sich zukünftig 
noch stärker bemerkbar macht. Je nach 
Portfolio der jeweiligen Bank (und nicht 
zwingend Institutstyp-abhängig) werden 
die daraus resultierenden Effekte daher 
unterschiedlich stark ausfallen. Da die 
Kapitaleffizienz abnimmt, wird mittelbar 
der Anreiz verstärkt, risikoreichere Un-
ternehmensfinanzierung (Risikogewicht: 
100 Prozent gemäß § 33 S.2 SolvV bzw. 
bis zu 150 Prozent gemäß § 33 S.1 SolvV) 
beispielsweise   zugunsten von risikoär-
merem Interbankengeschäft (Vgl. die Zu-

weisung von Risikogewichten gemäß § 31 
SolvV) weiter einzuschränken. Dies wirkt 
sich zum einen auf die den Risikoklassen 
zugeordneten Kreditnehmer und zum an-
deren auf die in unterschiedlichen Wett-
bewerbssegmenten tätigen Institute aus. 

Zu Ungunsten mancher (vor allem 
kleinerer oder mittlerer) Unternehmen 
(„KMU“) kommt erschwerend hinzu, dass 
die Eigenkapitalquoten, welche als maß-
geblicher Faktor die Kreditwürdigkeit eines 
Unternehmens fungieren, krisenbedingt 
gesunken sind. Je schlechter die Eigenka-
pitalquote eines Unternehmens ist, desto 
mehr Eigenkapital muss ein Finanzinsti-
tut aufgrund der gesunkenen Bonität für 
einen Kredit unterlegen, so dass aus Sicht 
der Unternehmen auch dieser Umstand 
zu einer Verschlechterung der Finanzie-
rungskonditionen oder Einschränkungen 
der Kreditvergabe bis hin zur Insolvenz 
führen kann. Zumindest müssen die Un-
ternehmen damit rechnen, dass künftig 
eine bessere Eigenkapitalausstattung oder 
mehr Sicherheiten seitens der Banken  ge-
fordert werden. Darüber hinaus kann eine 
strategische Maßnahme der Banken darin 
bestehen, dass Kreditzusagen zukünftig 
stärker an die tatsächliche Ausnutzung 
angepaßt und für nicht in Anspruch ge-
nommene Linien höhere Bereitstellungs-
gebühren verlangt werden.

Derivate-Geschäft

Die höheren Kapitalanforderungen für 
das Derivate-Geschäfts werden in erster 
Linie Handelbuchinstitute treffen. Zwar 
wird die Unterlegung des Kontrahentenri-
sikos bei OTC-Derivaten deutlich steigen, 
jedoch werden diese Geschäfte aus Sicht 
der Banken aufgrund der relativ guten 
Renditeaussichten auch in Zukunft noch 
attraktiv bleiben. Die Neuregelungen zur 
Kapitalunterlegung für Bonitätsverschlech-
terungen bei OTC-Derivate-Kontrahenten 
und die dafür durchzuführenden Risiko-
gewichtungen und Berechnungen werden 
außerdem insofern für Mehraufwände und 
-Kosten sorgen, dass (unabhängig von An-
zahl und Wert der im Bestand befindlichen 
Papiere) der Prozess zur Berechnung des 
Credit-Spread-Risikos angepasst werden 
muss. Hierfür müssen sämtliche zur Be-
stimmung eines Credit Value Adjustments 
zugrunde zu legenden Informationen und 
Ausfallwahrscheinlichkeiten ermittelt und 
berücksichtigt werden.
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Grundsätzlich ist zu begrüßen, dass 
sich die neuen Liquiditätskennzahlen 
insgesamt als wesentlich risikosensitivere 
Messinstrumente darstellen, da auch Zah-
lungsabflüsse aus Eventualforderungen 
und außerbilanziellen Positionen berück-
sichtigt werden und ein Lerneffekt aus 
der Finanzkrise in Form der Modellierung 
aller potenziellen Zahlungsströme unter 
Stressbedingungen umgesetzt wird. Die 
Wirkung dieser Standards wird sich je-
doch besonders bei Kreditnehmern lang-
fristiger Kredite und damit verstärkt im 
Immobilien- und Infrastrukturbereich 
bemerkbar machen, denn für diesen Be-
reich spielen die Liquiditätskennziffern 
und insbesondere die NSFR aufgrund der 
hohen Gewichtung des RSF-Faktors für 
diese Geschäfte (Unterlegungspflicht von 
65 bis 100 Prozent) eine besondere Rolle. 

Vergabe von Hypothekenkrediten

Insbesondere Hypothekenbanken steiger-
ten bislang zumindest vereinzelt ihr Zins-
ergebnis durch die Transformation kurzfri-
stiger Einlagen in langfristige Darlehen an 
Wohnungskäufer oder Staaten. Durch die 
Einschränkung der Fristentransformation 
aufgrund der neuen Liquiditätsstandards 
reduzieren sich die Refinanzierungsmög-
lichkeiten von Langfristenfinanzierungen 
erheblich, so dass die Institute diese entwe-
der verringern und auf liquidere und damit 
weniger ertragsstarke Anlagen umsatteln 
oder aber die Margen anheben müssen. 

Hinzu kommt, dass aufgrund der NSFR 
einlagenstarke Kreditinstitute insbesonde-
re in Niedrigzinsphasen mangels ausrei-
chenden Refinanzierungsmöglichkeiten 
das langfristig orientierte Immobilienge-
schäft zurückfahren werden, da Anleger in 
diesen Phasen tendenziell ihr Kapital eher 
in kurzfristige Kapitalanlagen investieren 
werden, um bei Zinssteigerungen flexibel 
reagieren zu können. Pfandbriefbanken 
hätten aufgrund der ebenfalls langfristig 
angelegten Refinanzierung über Pfand-
briefe zumindest diesbezüglich einen klei-
nen Wettbewerbsvorteil. 

Inwieweit eine Einlage überhaupt zur 
Refinanzierung eines langfristigen Kre-
dits herangezogen werden kann, wird sei-
tens des Baseler Ausschusse anhand der 
„Stabilität“ der Einlagen bestimmt. Die 
Unterscheidung von stabilen und weniger 
stabilen Einlagen wird dabei vor allem an-
hand der Laufzeit und der Art des Kunden 
vorgenommen. Je stabiler eine Einlage für 

die Bank bewertet wird, desto teurer wer-
den die von den Banken zu entrichtenden 
Zinsen werden. Da selbst weniger stabile 
Kundeneinlagen einen Faktor in Höhe von 
80 Prozent zugewiesen bekommen und 
damit als Refinanzierungsquelle gefragt 
sein werden, ist davon auszugehen, dass 
die Einlagen-Zinsen insgesamt und damit 
die Refinanzierungskosten für die Banken 
noch zusätzlich steigen werden. 

Auswirkungen der Leverage Ratio

Dass langfristige Kreditzusagen weitge-
hend aus dem Geschäftsmodell der Ban-
ken verschwinden werden, ist jedoch auf-
grund des aus Sicht der Banken nach wie 
vor maßgeblichen Faktors der Planungs-
sicherheit nicht zu rechnen. Aus regula-
torischer Sicht stellt sich außerdem noch 
die Frage, wie die beiden neuen Zahlungs-
strom-orientierten Liquiditätskennziffern 
im Kontext zur bereits in § 11 KWG i.V.m. 
§ 2 LiqV implementierten bilanziellen und 
Laufzeitband-basierten Liquiditätskenn-
zahlen zu behandeln sind, bzw. ob letztere 
zusätzlich zu den neuen Kennziffern zu 
ermitteln und melden sein werden. 

Aus Sicht der investierenden Institute 
kommt erschwerend hinzu, dass durch 
eine verbindliche Leverage Ratio risiko-
armes aber mit niedrigen Margen ausge-
stattetes und auf große Volumina ausge-
richtetes Geschäft noch weiter an Attrak-
tivität einbüßen würde. Bislang stellten 
beispielsweise Immobilienfinanzierungen 
für Kreditbanken eine sinnvolle Investiti-
onsmöglichkeit dar, da grundpfandrecht-
lich besicherte Immobiliendarlehen von 
der Bankaufsicht durch günstige Eigen-
kapitalgewichtungen privilegiert werden. 

Diese Privilegierungen bleiben zwar 
grundsätzlich erhalten, allerdings setzt 
die neue risikoneutrale Verschuldensquote 
einen dazu widersprüchlichen Anreiz: Die 
Bilanzsumme und die außerbilanziellen 
Positionen der Banken dürften bei einer 
Leverage Ratio in Höhe von drei Prozent 
zukünftig nur noch höchstens das 33-fache 
des ihnen zur Verfügung stehenden Kern-
kapitals betragen. Aus Gründen der Ko-
steneffizienz gewinnen daher risikointen-
sivere, aber auch größere Chancen verspre-
chende Investitionsmöglichkeiten deutlich 
an Attraktivität, während die genannten 
risikoärmeren Geschäftsaktivitäten (die u. 
a. von Pfandbrief- und Hypothekenbanken 
betrieben werden oder die staatlich gesi-
cherte Exportfinanzierung) dadurch einen 

zusätzlichen Dämpfererhalten . Besonders 
verschärfend würde sich hierbei eine Ein-
haltungsverpflichtung der Kennziffer auf 
Einzelinstitutsebene ohne eine entlasten-
de Berücksichtigung von abschirmenden 
Konzernkonstellationen auswirken. 

Aus Sicht der Institute kann die ver-
bindliche Verpflichtung zur Einhaltung 
der Leverage Ratio darüber hinaus zu der 
fragwürdigen Praxis führen, dass Absi-
cherungspositionen abgebaut werden 
müssen, wenn das Eigenkapital für die 
risikogewichteten Aktiva ausreichend ist 
und hinsichtlich der Leverage Ratio die Ge-
fahr droht, dass diese unterschritten wird. 
Die dadurch zusätzlich befeuerte Verteue-
rung des risikoarmen Immobilienkredit-
geschäfts wird voraussichtlich zumindest 
zu einem Teil an die Immobilienkunden 
weitergegeben werden. Aufgrund der ins-
gesamt gestiegenen Kosten ist damit zu 
rechnen, dass auch die Risikokosten für 
offene Linien (beispielsweise in Form von 
Bereitstellungsprovisionen) stärker auf 
die Kunden abgewälzt werden. Laut Im-
plementierungsstudien der BIS [Vgl. BIS, 
2010] kann es demnach zu einer durch-
schnittlichen Kreditverteuerung von 0,14 
Prozentpunkte kommen. 

Zu Ungunsten der Gruppe der langfri-
stigen Kreditnehmer und der Unterneh-
mens- und Mittelstandsfinanzierung führt 
dies zu einem höheren Zinsänderungsrisi-
ko und zu weniger Planungssicherheit. Ob 
daher die durch die Leverage Ratio gesetz-
ten Anreize die richtige Maßnahme zum 
Aufbau einer höheren Eigenkapitalbasis 
sind und ob die dargestellten und zum Teil 
mittelbar die Geschäftsmodelle einschrän-
kenden Effekte in einer vernünftigen Re-
lation zum Mehrwert stehen, ist sicherlich 
im Rahmen einer fortlaufenden Wertung 
der Übergangsphase bis 2018 fortlaufend 
zu prüfen. Dies gilt insbesondere im Hin-
blick auf den Erfahrungswert, dass die in 
den USA schon längere Zeit praktizierte 
Leverage Ratio die Finanzmarktkrise (u. a. 
aufgrund regulatorischer Arbitrage durch 
außerbilanzielle Zweckgesellschaften) 
nicht verhindern konnte.

Inwieweit die erst kürzlich vom Bundes-
gesetzgeber im KWG implementierte „mo-
difizierte bilanzielle Eigenkapitalquote“, 
die das Verhältnis des bilanziellen Eigen-
kapitals zur Summe von Bilanzsumme, 
außerbilanziellen Verpflichtungen und 
Wiedereindeckungsaufwand für Ansprü-
che aus außerbilanziellen Geschäften de-
finiert, im Kontext zur Leverage Ratio zu 
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behandeln ist, bleibt ähnlich wie bei den 
Liquiditätskennziffern abzuwarten. Da 
auch diese Kennzahlen nicht komplett de-
ckungsgleich sind und die Leverage Ratio 
EU-rechtlich verbindlich umzusetzen ist, 
ist es denkbar, dass die bereits bundesge-
setzlich vorgeschriebene Risikokennzahl 
wieder zurückgenommen wird oder aber, 
dass beide Kennzahlen parallel eingehalten 
werden müssen.

Auswirkungen auf die Kosten

Neben den auf Risikoquoten zielenden 
Auflagen, mehr Eigenkapital und Vermö-
genswerte mit höhere Liquidität vorzu-
halten, wird auch die Steuerung von Zah-
lungsströmen vor allem bei kleineren in 
Nischenmärkten tätigen Banken, deren 
Liquiditätsmanagementprozesse bislang 
verhältnismäßig übersichtlich ausgestal-
tet waren, für neue Herausforderungen 
sorgen. Aufgrund der erstmalig (beispiels-
weise   für die gänzlich neue NSFR) an-
fallenden Implementierungskosten sowie 
der ansteigenden Prozesskosten werden 
vor allem Zahlungsdienstleistungen an-
bietende, kleinere Banken mit spürbaren 
Schwierigkeiten zu kämpfen haben. 

Aber es wird auch Institute geben, die 
aufgrund Ihrer Geschäftsmodelle und 
-Prozesse von Basel III profitieren wer-
den. Es ist davon auszugehen, dass in 
den teurer werdenden Produktsegmenten 
hauptsächlich die Finanzinstitute langfri-
stig wirtschaftlich agieren werden können, 
die im Wettbewerb mit den anderen die 
laufenden Kosten möglichst gering halten 
können. 

Hier ist zugunsten der großen Banken 
gegenüber den kleineren aufgrund der 
verhältnismäßig geringeren Prozessko-
sten ein deutlicher Vorteil festzustellen. 
Ferner haben große Finanzinstitute die 
Möglichkeit, sogar grenzüberschreitend 
eine Vielzahl an Transaktionen in Form 
von bankinternen Umbuchungen zu täti-
gen, so dass die Einhaltung der Liquiditäts-
quote durch geschickte Verteilungspolitik 
kostengünstiger und einfacher dauerhaft 
zu halten ist als für kleinere Institute. Au-
ßerdem haben Großbanken im Falle eines 
direkten Kapitalmarktzugangs weitere Vor-
teile gegenüber Wettbewerbern: Zur Abfe-
derung der negativen Kosteneffekte, zur 
dauerhaften Gewährleistung einer stabilen 
Versorgung der Kunden auch mit langfri-
stigen Krediten und zur Einhaltung der 
regulatorischen Quoten haben große kapi-

talmarktnahe Banken zusätzlich die Mög-
lichkeit, kapitalmarktnahe neue Produkte 
zu entwickeln, zwecks direkter Finanzie-
rung langfristige Anleihen zu emittieren 
oder Verbriefungen von Forderungen zu 
plazieren. 

In der Folge könnten kleinere Institute 
automatisch zurück gedrängt und da-
mit korrespondierend Marktgewinne bei 
den größeren Instituten zu verzeichnen 
sein. Aber auch Kreditversicherer oder 
Factoring-Banken werden von Basel III 
profitieren. Da in der Regel bis zu einem 
Drittel der Bilanzaktiva aus Forderungen 
bestehen, gilt es zukünftig mehr denn je, 
diese abzusichern. Da die Kreditverga-
be ab 2013 generell schwieriger werden 
dürfte, werden Finanzierungsformen wie 
beispielsweise das Factoring eine größere 
Rolle spielen, da über Forderungsverkäufe 
kurzfristig Kapital und Liquidität realisiert 
werden können. � q

Fazit

Abschließend kann festgestellt werden, dass 
Basel III die Institute insbesondere vor zwei 
große Herausforderungen stellt: Zum einen 
müssen erhebliche geschäftsstrukturelle An-
strengungen unternommen werden, damit die 
erhöhten Eigenkapitalanforderungen erfüllt 
werden können. Zum anderen müssen neue 
Methoden und IT-Prozesse implementiert 
werden, anhand derer die neuen Regelungen 
abgebildet und deren Einhaltung gewährlei-
stet und dokumentiert werden kann. 
Vor allem bei den Banken, die schon heute 
die Kapitalerfordernisse nur knapp erfüllen 
und aufgrund ihrer Rechtsform oder ihres 
Geschäftsmodells hinsichtlich ihrer Kapital
akquise-Möglichkeiten stärker eingeschränkt 
sind, besteht akuter Handlungsbedarf. Ob die 
Leverage Ratio tatsächlich Bindungswirkung 
entfalten oder im Rahmen der Einführungs- 
und Justierungsphase noch modifiziert oder 
gar gänzlich verworfen wird, bleibt abzuwar-
ten. Sollte sie in der aktuellen Form Bestand 
haben, werden nachhaltige Anpassungen der 
Geschäftsmodelle notwenig sein. Da die end-
gültige Entscheidung jedoch zum heutigen 
Zeitpunkt nicht antizipiert werden kann, müs-
sen die Institute jedenfalls schon bald mit ent-
sprechenden Umstrukturierungsmaßnahmen 
beginnen. Insoweit wäre eine möglichst früh-
zeitige verbindliche Richtungsweisung seitens 
der gesetzgebenden Gremien zu sämtlichen 
offenen Fragen wünschenswert – angesichts 
der zum Teil widersprüchlichen Interessen der 

einzelnen Nationen ist dies aber sicher keine 
leichte Aufgabe. 
In diesem Zusammenhang ist es von hoher 
Relevanz, dass zur Verhinderung von grenz-
überschreitenden Wettbewerbsverzerrungen 
sämtliche maßgeblichen Bestimmungen 
zeitgleich von den weltweit wichtigsten Wirt-
schaftsnationen umgesetzt werden. Ein re-
gulatorisch uneinheitliches Vorgehen könnte 
zur Aufsichtsarbitrage führen, weshalb insbe-
sondere auch die Basis für eine Vergleichbar-
keit der Rechnungslegungsergebnisse mittels 
international einheitlicher Standards gelegt 
werden muss. 
Dass die Banken als Folge der Novellierung ihr 
Kreditvolumen insgesamt deutlich zurückfah-
ren werden, ist wiederum unwahrscheinlich, 
denn weniger Geschäft bedeutet regelmäßig 
auch weniger Ertrag. Eine derartige Reaktion 
ist lediglich als Ultima Ratio zu erwarten, 
wenn sich keine nachhaltigen und dauerhaft 
rentablen Zinsen aus dem Kreditgeschäft 
erwirtschaften lassen. Dies bedeutet aber 
zwangsläufig auch, dass die Banken ein er-
höhtes Augenmerk auf die Effizienzsteigerung 
des eingesetzten Kapitals legen werden. 
Eine Strategie der Institute wird es sicherlich 
sein, noch ausgeprägter auf risikogerechte Zin-
sen zu achten. Es ist daher damit zu rechnen, 
dass die durch die entstehenden Mehrkosten 
in Form von erhöhter Eigenkapitalunterlegung 
und teurerer Refinanzierung voraussichtlich an 
die Kunden weiter gegeben werden. Inwieweit 
das gelingt, hängt wiederum stark vom den 
neuen Rahmenbedingungen unterworfenen 
Wettbewerb ab. 
Im Endeffekt werden vor allem geschickte und 
bankenspezifisch sehr unterschiedliche Anpas-
sungen der jeweiligen Geschäftsmodelle dafür 
entscheidend sein, inwieweit der sicherlich be-
vorstehende Umbruch des Bankengeschäfts 
aus Sicht der einzelnen Institute bewältigt 
werden kann. Es bleibt zu hoffen, dass die 
noch offenen Justierungsmöglichkeiten seitens 
des Gesetzgebers sorgfältig untersucht und 
derart finalisiert werden, dass die aus Sicht der 
Institute am Ende günstigen Strategien nicht 
mit einer Kreditverknappung für beispielsweise  
langfristige Finanzierungen des Mittelstands 
einhergehen. 
Jedenfalls wird die Umsetzung von Basel III 
bei nahezu allen Instituten erheblichen Imple-
mentierungsaufwand erzeugen, da die neuen 
Kennzahlen nur eingeschränkt mit den vor-
handenen Kennzahlen vergleichbar sind und 
die Ermittlung nur mittels neuer Methoden, 
Verfahren und Prozesse möglich sein wird. Je 
nach Fortschrittlichkeit der institutspezifisch 
schon heute praktizierten Methoden (wie etwa 
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im Rahmen der Liquiditätssteuerung) wird al-
lein schon die Datenerhebung Probleme berei-
ten. Ob Basel III tatsächlich dazu geeignet ist, 
kommende Finanzkrisen abzuwenden, kann 
nur die Zukunft zeigen. 
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r Die Zukunft nimmt in betriebswirtschaftlichen Fragestel-
lungen eine zentrale Rolle ein: Jede wirtschaftliche Entschei-
dung und Handlung muss mögliche und wahrscheinliche Zu-
kunftsentwicklungen berücksichtigen und zielt darauf, eine an-
gestrebte Zukunft herbeizuführen bzw. ungünstige zukünftige 
Entwicklungen zu vermeiden.

Die Zukunft – und das macht sie so besonders – existiert (noch) 
nicht, sodass über sie auch keine definitiven Erkenntnisse mög-
lich sind – keine Prognose von inhaltlichem Belang ist jemals 
sicher. Gleichzeitig gibt eine nicht vorgezeichnete Zukunft 
Raum für Gestaltung. 

Die heutigen Märkte sind gemeinhin von weitaus höherer Kom-
plexität, ausgeprägterer Dynamik und insbesondere mehr Dis-
kontinuitäten geprägt, als dies noch vor wenigen Jahrzehnten 
der Fall war – ein aller Voraussicht nach irreversibler Trend, der 
zur Konsequenz hat, dass die Zukunft heute unsicherer denn je 
erscheint: Unternehmungen wissen nicht, was passieren wird, 
welche Auswirkungen dies auf den Markt und die Organisation 
selbst hat und wie sie angemessen handeln sollen. Gleichzeitig 
sind die Handlungsmöglichkeiten heute so stark technisch 
potenziert, dass ihre Neben‐ und Fernwirkungen weit in die 
Zukunft reichen können. Mit der Fähigkeit, das Leben künftiger 
Generationen zu beeinflussen, ist auch die Verantwortung, zu-
kunftsorientiert und nachhaltig zu handeln, massiv gewachsen.
Wenn auf der einen Seite die Möglichkeiten der Zukunftsgestal-
tung zunehmen, auf der anderen Seite jedoch das hohe Ausmaß 
an Unsicherheit zu einer gewissen Hysterese führt – ohnmäch-
tiger zu werden, die Entwicklung selbst zu beherrschen –, kann 

es zu einer Situation kommen, die 
Virilio als „rasenden Stillstand“ be-
zeichnet hat. Diesen gilt es freilich 
zu vermeiden. Unternehmungen 
können insofern von einer stärkeren 
Zukunftsorientierung profitieren.

Vor diesem Hintergrund ist die 
Ausgangsüberlegung für den vor-
liegenden Band die These: Die Be-
triebswirtschaftslehre setzt sich ver-
gleichsweise wenig mit dem Konzept 
„Zukunft“ auseinander, obwohl es 
gerade eine zentrale Rolle einnehmen müsste. Denn die Er-
gebnisse und die Konsequenzen gegenwärtigen Wirtschaftens 
liegen zwangsläufig stets in der Zukunft. Dadurch, dass „Zu-
kunft“ zwar in den Erkenntnisfragen des Fachs häufig implizit 
mitschwingt, aber eben nicht explizit in den Blick genommen 
wird, liegt ein überwiegend unreflektiertes und tendenziell na-
ives Zukunftsverständnis vor, das dem komplexen Phänomen 
nicht hinreichend gerecht wird.

Das Anliegen dieses Buchs ist, innerhalb der Betriebswirt-
schaftslehre stärker für einen wissenschaftstheoretisch und 
methodologisch anspruchsvolleren Umgang mit „Zukunft“ und 
assoziierten Sachverhalten wie Unsicherheit, Offenheit und 
Mehrdeutigkeit zu sensibilisieren. Es soll aufgezeigt werden, wie 
die einzelnen Teilgebiete des Fachs mit „Zukunft“ konzeptionell 
umgehen, welche Impulse die Zukunftsforschung zur Erfassung 
des Phänomens „Zukunft“ liefern kann und welche Weiterent-
wicklungspotenziale für eine verbesserte Zukunftsorientierung 
und einen effektiveren sowie effizienteren Umgang mit „Zu-
kunft“ bestehen. Aufgrund des geringen Erkenntnisstandes 
haben die in Sammelband gelieferten Fragen und Antworten 
naturgemäß eher explorativen Charakter. 
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